
Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) zwischen zwei Unternehmen 

- international - 

 

1.  Allgemeines 

1.1 Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen (nachfolgend abgekürzt als „VL“) 
gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Bestellungen von Waren, 
sonstigen Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, und für die 
Auslieferung und Zustellung dieser Waren, sofern nicht schriftlich und 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist. 

1.2. Unseren VL widersprechende Bedingungen des Bestellers finden auf die mit 
diesem getätigten Rechtsgeschäfte keine Anwendung. Diesen widersprechen 
wir hiermit zugleich ausdrücklich mit Hinweis auf Ziffer 1.1 dieser VL. 

1.3 Machen wir in einem Einzelfall von den uns zustehenden Rechten keinen 
Gebrauch, so ist damit kein Verzicht auf diese Rechte für die Zukunft 
verbunden. 

1.4 Der Verkauf erfolgt ausschließlich an Unternehmen i.S.v. § 14 BGB und 
öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie öffentlich-rechtliche 
Stiftungsvermögen. Mit seiner Bestellung erklärt der Besteller, dass er 
Unternehmer ist oder das Geschäft für eine öffentlich-rechtliche Körperschaft 
bzw. ein solches Stiftungsvermögen erfolgt. 

 

2. Vertragsabschluss 

2.1 Unsere Angebote sind unverbindlich. 

2.2 Der Vertrag kommt zustande durch unsere Bestätigung der Bestellung per 
Fernkommunikationsmittel i.S.v. § 312 b BGB (Annahme) oder durch 
Lieferung binnen drei Wochen ab dem Datum des Zugangs der Bestellung. 

2.3 Vertragsgegenstand ist ausschließlich das verkaufte Produkt mit den 
Eigenschaften und Merkmalen sowie dem Verwendungszweck gemäß der von 
uns abgegebenen Produktbeschreibung. Sämtliche Angaben über Maße, 
Gewichte, technische Daten, Beschreibungen und Abbildungen in Prospekten, 
Katalogen oder Preislisten, die mit der Ware oder mit unseren Angeboten im 
Zusammenhang stehen, dienen lediglich der Beschreibung der Produkte und 
sind weder als Beschaffenheitsangabe, als Zusicherung einer Beschaffenheit, 
als Zusicherung einer Eigenschaft noch als Abgabe einer Garantie zu 
verstehen. Andere oder weitergehende Eigenschaften und/oder Merkmale 
oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck bedarf der 
ausdrücklichen Bestätigung durch unsere Geschäftsleitung. 

2.4 Wir schließen grundsätzlich nur Verträge ab einem Mindestnettowarenwert 
von EUR 120,- ab. 

 



3. Preise 

3.1 Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich ab Firmensitz gemäß den 
vereinbarten Preisen zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht 
etwas Abweichendes mit uns schriftlich vereinbart wurde. 

3.2 Von uns bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestätigten 
Warenmenge. 

3.3 Wir sind berechtigt, die Preise zu ändern, wenn die für den vereinbarten Preis 
maßgeblichen Konditionen sich nachträglich geändert und nachweislich erhöht 
haben oder der Lieferant berechtigterweise seine Preise nachträglich und 
nachweislich erhöht hat. Dieses legen wir unserem Vertragspartner offen. 
Sofern dieses zu einer Überschreitung des aus der bei der Bestellung jeweils 
gültigen Preisliste ersichtlichen Preises von mehr als 10 % führt, sind wir als 
auch unser Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz, sind 
ausgeschlossen. 

3.4 Die Verpackung berechnen wir zum Selbstkostenpreis, nehmen sie aber nicht 
zurück. 

 

4. Lieferung und Gefahrtragung 

4.1 Teillieferungen sind zulässig. 

4.2 Lieferfristen oder Liefertermine sind unverbindlich und verstehen sich stets als 
voraussichtlich, auch wenn dies nicht besonders erwähnt wird. Ein Anspruch 
auf Lieferung bis spätestens zu dem genannten Termin besteht nicht. In 
Lieferverzug geraten wir erst durch eine schriftliche Mahnung des 
Vertragspartners unter Setzung einer angemessenen Frist. Andere Rechte 
des Vertragspartners als Rücktritt nach angemessener Fristsetzung, 
insbesondere Ansprüche auf Ersatz eines Verzugsschadens, sind 
ausgeschlossen, es sei denn, dass die Nichteinhaltung der uns gesetzten Frist 
von uns grob fahrlässig oder vorsätzlich verschuldet worden ist. 

4.3 Die Auslieferung im Liefergebiet erfolgt durch ein von uns beauftragtes 
Unternehmen. Die Gefahr geht dabei, auch wenn die Lieferung frachtfrei 
erfolgt, auf den Besteller über, sobald wir die Sache dem beauftragten 
Unternehmen zur Auslieferung übergeben haben. Gleiches gilt für den Fall der 
Lieferung durch uns. Auch Rücklieferungen erfolgen auf Gefahr und 
Rechnung des Vertragspartners. 

4.4 Hat der Besteller eine besondere Anweisung über die Art der Versendung 
erteilt und weichen wir ohne dringenden Grund hiervon ab, so haften wir dem 
Besteller für einen etwaig daraus entstehenden Schaden. 

4.5 Versenden wir die Ware auf Wunsch des Vertragspartners an einen Dritten, so 
gehen die Transportrisiken wie auch das Risiko der terminsgerechten 
Belieferung auch dann zu seinen Lasten, wenn der Transport zum Ort des 
Vertragspartners frachtfrei wäre. 



4.6 Der Abschluss einer Versicherung, insbesondere Transportversicherung, ist 
Sache des Vertragspartners. Auf schriftlichen Wunsch und auf Kosten des 
Bestellers versichern wir die Ware gegen Transportschäden. 

4.7 Wir wählen Verpackungen, Versandart und –weg nach unserem 
pflichtgemäßen Ermessen aus. 

4.8 Im Falle einer lediglich fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder durch 
unsere Erfüllungsgehilfen ist unsere Haftung in allen denkbaren Fällen auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

 

5. Leistungshindernisse 

5.1 Der Vertragsabschluss erfolgt vorbehaltlich der erforderlichen Einfuhr- und 
Ausfuhrlizenzen sowie sonstiger erforderlicher behördlicher Genehmigungen. 

5.2 Bei höherer Gewalt sowie bei Umständen, bei denen wir weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gehandelt haben, insbesondere in den Fällen, in denen 
wir selbst trotz rechtzeitiger Bestellung von unserem Lieferanten nicht beliefert 
wurden, sind wir berechtigt, die Lieferung bis zum Ablauf einer angemessenen 
Frist nach Beseitigung der Unmöglichkeit oder des Unvermögens 
hinauszuschieben oder vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne 
dass unser Vertragspartner uns gegenüber irgendwelche Rechte hat. Dauert 
die Behinderung länger als drei Monate, ist unser Vertragspartner nach 
Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, hinsichtlich des noch nicht 
erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, 
insbesondere auf Schadensersatz, sind ausgeschlossen sofern wir nicht grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu vertreten haben. 

 

6. Zahlung, Fälligkeit, Verzug, Aufrechnung, Zurückbehaltung 

6.1 Unsere Rechungen sind im Voraus zur Zahlung fällig, sofern nicht gesonderte 
Zahlungsvereinbarungen bestehen. 

6.2 Montage- und Reparaturrechnungen sind innerhalb von zehn Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Skonto fällig. 

6.3 Wechsel nehmen wir auf in Rechnung gestellte Beträge nicht entgegen. Auch 
Schecks nehmen wir nicht entgegen. 

6.4 Andere als Barzahlung ist erst erfolgt mit dem Tage, an dem wir Kenntnis 
davon erhalten, dass wir über den Betrag tatsächlich verfügen können. 

6.5 Zahlungsverzug tritt ohne Mahnung ein nach Ablauf von 30 Tagen ab Zugang 
der Rechnung. Vorbehaltlich weitergehender Ansprüche sind wir berechtigt, 
für jede Mahnung eine Kostenpauschale in Höhe von EUR 5,- zuzüglich der 
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer zu berechnen. 

6.6 Bei Verzug sind alle offenstehenden Forderungen ohne jeden Abzug sofort zur 
Zahlung fällig. 



6.7 Wir sind berechtigt, Verzugszinsen von 8 % - Punkten über dem Basiszinssatz 
zu berechnen. 

6.8 Sofern der Vertragspartner einen Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 30 
Tagen nach Zugang der Rechnung bezahlt oder mit der Annahme der Ware in 
Verzug gerät oder von ihm zahlungshalber gegebene Schecks nicht eingelöst 
werden oder nach Angebotsabgabe oder Vertragsabschluss sonstige 
Tatsachen bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit oder 
Zahlungswilligkeit des Vertragspartners oder auch die eines Scheck- oder 
Wechselbeteiligten zweifelhaft erscheinen lassen, sind wir nach Setzung einer 
Frist von zwei Wochen nach unserer Wahl berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen und 
zudem die sofortige Zahlung aller offenen Rechnungen zu fordern. 

7. Eigentumsvorbehalt 

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an allen von uns gelieferten Waren bis zur 
vollständigen Bezahlung aller auch künftig entstehenden Forderungen aus der 
Geschäftsbeziehung, gleichgültig aus welchem Rechtsgrunde vor, auch wenn 
eine Kaufpreiszahlung für bestimmte bezeichnete Lieferungen erfolgt. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die 
Saldoforderung. 

7.2 Der Vertragspartner ist berechtigt, über die Ware im Rahmen des 
ordnungsgemäßen Geschäftsganges zu verfügen. Er ist dabei zur 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt und 
ermächtigt, dass der Vertragspartner seinem Kunden gegenüber den 
schriftlichen Vorbehalt macht, dass das Eigentum erst mit vollständiger 
Zahlung an uns auf seinen Kunden übergeht und die eingezogenen Beträge 
verwahrt und sofort an uns ausgekehrt werden. Bereits hiermit tritt unser 
Vertragspartner seine Forderung aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware gegen seinen Kunden an uns ab. Wir nehmen diese 
Abtretung schon jetzt an. 

7.3 Solange der Vertragspartner seiner Zahlungspflicht uns gegenüber nach 
kommt, ist er zum Einzug der uns im Voraus abgetretenen Forderungen 
ermächtigt. Diese Einziehungsbefugnis ist jedoch jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widerruflich. 

7.4 Der Vertragspartner ist auf Verlangen von uns zur Benennung seiner 
Verkaufsschuldner und zur Offenlegung der ihm zustehenden Forderungen 
verpflichtet. 

7.5 Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder Fälligkeit die sofortige 
Herausgabe unserer Ware zu verlangen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, 
die Vorbehaltsware getrennt von anderen Waren zu lagern, als unser 
Eigentum zu kennzeichnen und sich jeder Verfügung zu enthalten. In seinem 
Besitz befindliche Vorbehaltsware hat er auf unser Verlangen sofort 
auszusondern. Unser Vertragspartner ist ferner verpflichtet, uns eine 
Pfändung in unser Eigentum oder jede andere Beeinträchtigung unseres 
Eigentums und/oder unserer Forderungsrechte sofort schriftlich oder textlich 
anzuzeigen. 



7.6 Wir sind berechtigt, Vorbehaltswaren bei Zahlungsverzug unseres 
Vertragspartners freihändig und ohne vorherige Androhung von Verkauf oder 
Versteigerung zu verwerten. Wir sind des weiteren berechtigt, die Ware zur 
eigenen Verfügung zurückzunehmen gegen Gutschrift des 
Rechnungsbetrages abzüglich 30 % pauschalierten Schadensersatzes. Dem 
Vertragspartner und uns bleibt es vorbehalten, einen geringeren oder höheren 
Schaden nachzuweisen. 

7.7 Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung des 
Liefergegenstandes durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

7.8 Wir sind berechtigt, jederzeit vom Vertragspartner Auskunft über den Verbleib 
der gelieferten Ware zu verlangen, zum Zwecke der Kontrolle dieser Angaben 
jederzeit die Betriebsräume des Vertragspartners zu besichtigen und die 
Geschäftsbücher des Vertragspartners einzusehen. Der Vertragspartner 
gestattet uns schon jetzt unwiderruflich den Zutritt zu seinen 
Geschäftsräumen. 

7.9 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderung 
um insgesamt mehr als 20 %, so sind wir auf Verlangen des Vertragspartners 
zur Freigabe der darüber hinausgehenden Sicherheiten, insoweit nach 
unserer Wahl, verpflichtet. 

7.10 Wenn gegen den Vertragspartner ein Antrag auf Einleitung des 
Insolvenzverfahrens gestellt wird, sind wir zum Rücktritt vom Kaufvertrag 
berechtigt. Unsere Lieferverpflichtung erlischt und soweit bereits geliefert 
wurde, hat unser Vertragspartner bereits im Antragsverfahren auf den für uns 
bestehenden Eigentumsvorbehalt und die Forderungsabtretungen 
hinzuweisen. 

 

8. Gewährleistung 

8.1 Der Empfänger der Ware ist verpflichtet, diese sofort bei Empfang auf 
Vollständigkeit und offensichtlich erkennbare Beschädigungen zu überprüfen. 
Unvollständigkeit und/oder offensichtliche Schäden sind spätestens innerhalb 
von fünf Werktagen nach Erhalt der Ware bei uns schriftlich oder textlich zu 
reklamieren. Andernfalls entfällt unsere Haftung. Der Besteller hat bei 
offensichtlichen und fristgerecht gerügten Beanstandungen sowie bei nicht 
offensichtlichen und innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist 
angezeigten Mängel zunächst ausschließlich die nachstehend geregelten 
Rechte. Diese Regelung lässt die Beweislastverteilung für das Vorliegen eines 
Mangels unberührt. 

8.2 Durch Verhandlungen über Mängelrügen verzichten wir nicht auf den 
Einwand, dass die Mängelanzeige nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend 
gewesen ist. 

8.3 Sind die gelieferten Waren in irgendeiner Art und Weise verändert worden, 
erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche, es sei denn, die Änderung liegt 
allein in der vertragsgemäßen Ingebrauchnahme der Ware. Die Gefahr, dass 
in diesen Fällen der nachträglichen Veränderung der Ware eine etwaige 
Zertifizierung ihre Geltung verliert, trägt der Käufer. Keine Haftung wird 



insbesondere für Fälle übernommen, bei denen es sich um eine ungeeignete 
oder unsachgemäße Verwendung, eine fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebnahme, eine fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, eine nicht 
ordnungsgemäße Wartung durch den Besteller oder Dritte, ungeeignete 
Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, 
elektrochemische oder elektrische Einflüsse, soweit sie nicht von uns zu 
verantworten sind. 

8.4 Handelsüblich oder technisch nicht vermeidbare geringfügige Abweichungen 
bezüglich Sortiment, Qualität, Farbe, Breite, Gewicht, Ausrüstung oder Design 
der Ware begründen keinen Anspruch auf Gewährleistung. 

8.5 Ist eine Mängelrüge gerechtfertigt, so leisten wir nach unserer Wahl 
Nachbesserung oder Nachlieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) 
binnen angemessener Frist. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist uns die 
Nacherfüllung nicht zu zumuten, so ist der Vertragspartner zur Minderung oder 
zum Rücktritt von dem Vertrag gleichermaßen wie wir berechtigt. 
Schadensersatzansprüche und/oder Ansprüche auf Aufwendungsersatz sind 
ausgeschlossen, es sei denn, wir haben wegen des Fehlschlagens der 
Nacherfüllung Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 

8.6 Der Vertragspartner ist nicht befugt, gerügte Ware an uns zurückzusenden. 
Wir holen diese vielmehr innerhalb angemessener Frist nach erfolgter Rüge 
auf unsere Gefahr und Kosten ab. Die Ware ist von unserem Vertragspartner 
wieder zu verpacken und in einen einwandfreien, versandfertigen Zustand zu 
bringen. Wir sind dabei berechtigt, die erhobene Rüge vor Ort zu überprüfen. 
Für den Fall, dass diese zu Unrecht erhoben wurde, entfällt unsere 
Rücknahmeverpflichtung. Die Kosten für die Anreise sind zu erstatten. Stellt 
sich nach Rücknahme der Ware bei Prüfung durch uns heraus, dass die 
Mängelrüge nicht berechtigt ist, liefern wir die Ware zurück. Wir sind dabei 
berechtigt, vor der Rücklieferung Zahlung der uns entstandenen 
Transportkosten für die Rückholung und die Kosten der erneuten Lieferung zu 
verlangen. Für die Überprüfung und Bearbeitung der Mängelrüge können wir 
ein Entgelt von 10 % des Nettowarenwertes, mindestens aber von EUR 25,- 
geltend machen, wobei unserem Vertragspartner der Nachweis eines 
geringeren Schadens vorbehalten bleibt. Vor Zahlungsausgleich sind wir zur 
Rücklieferung nicht verpflichtet. Unser Anspruch auf Kaufpreiszahlung wird 
hierdurch nicht berührt. 

8.7 Rückgriffsansprüche unseres Vertragspartners sind ausgeschlossen, wenn 
unser Vertragspartner nicht oder nicht rechtzeitig seiner Pflicht zur 
unverzüglichen Rüge gemäß § 377 HGB nachgekommen ist. 

8.8 Wir leisten Ersatz für die notwendigen und nachgewiesenen Kosten der 
Nacherfüllung, welche unserem Vertragspartner auf Grund eigener 
Inanspruchnahme durch seinen Kunden entstanden sind 

8.9 Sandte der Vertragspartner die Ware entgegen diesen VL auf Grund einer 
Mängelrüge gleichwohl an uns zurück, sind  wir berechtigt, die Annahme der 
Ware zu verweigern. Ferner sind wir für den Fall der Annahme der Ware 
berechtigt, diese zu überprüfen. Sollte sich dabei herausstellen, dass die 
Mängelrüge ungerechtfertigt ist, sind wir berechtigt, neben den Kosten der 
Rücklieferung die Kosten der Überprüfung dem Vertragspartner in Rechnung 



zu stellen und die Rücklieferung vom vorherigen Ausgleich dieser Rechnung –
unbeschadet weitergehender Ansprüche- unserseits geltend zu machen. 

 

9. Vertrieb, Copyright 

9.1 Für den Fall, dass unser Vertragspartner die Ware weitervertreibt, verpflichtet 
er sich, nur in angemessener Form Werbung für die Vertragsprodukte zu 
betreiben. Der Vertragspartner wird darauf hingewiesen, dass unrichtige 
eigenschaftsbezogene Werbung zu Gewährleistungsansprüchen führen kann. 
Der Vertragspartner verpflichtet sich hiermit, uns von den Folgen einer 
solchen Werbung freizustellen und uns den Schaden zu ersetzen, der uns 
durch die Verletzung dieser Verpflichtung entsteht. 

9.2 Die vorstehende Verpflichtung gilt nicht, sofern die Werbung von uns gestellte 
Bilder und Texte mit unserer ausdrücklichen vorherigen schriftlichen bzw. 
textlichen Zustimmung eingesetzt werden. 

9.3 Uns steht das Copyright und alle Urheberrechte an unserem zur Verfügung 
gestellten Werbematerial wie auch an unserem Katalog oder von Teilen davon 
(insbesondere Abbildungen) zu. Nur bei von uns erteilter vorheriger 
ausdrücklicher schriftlicher oder textlicher Zustimmung ist unser 
Vertragspartner zur Nutzung, ohne dass ihm eigenständige Rechte am 
Werbematerial erwachsen, berechtigt. Die von uns erteilte Zustimmung kann 
von uns jederzeit und ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. 
Schadensersatzansprüche des Vertragspartners für diesen Fall sind 
ausgeschlossen. 

 

10. Verjährung 

10.1 Sämtliche Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners einschließlich 
etwaiger Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Aufwendungsersatz, 
verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Ware am vereinbarten 
Bestimmungsort. 

10.2 Diese Bestimmung gilt nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz. 

 

11. Datenspeicherung 

11.1 Der Vertragspartner ist ausdrücklich damit einverstanden, dass wir seine 
Daten, soweit dies geschäftsnotwendig und im Rahmen des 
Bundesdatenschutzgesetzes zulässig ist, EDV-mäßig speichern und 
verarbeiten. 

 

12. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge 

12.1 Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Teile beizustellen, so sind sie frei 
Produktionsstätte mit der vereinbarten, andernfalls mit einer angemessenen 



Mehrmenge für etwaigen Ausschluss rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei 
anzuliefern. Geschieht dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und 
sonstige Folgen zu seinen Lasten. 

12.2 Die Anfertigung von Versuchsteilen einschließlich der Kosten für Formen und 
Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers. 

12.3 Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen Vorrichtungen, die 
zur Herstellung bestellter Teile erforderlich sind, richten sich nach den 
getroffenen Vereinbarungen. Werden derartige Vorrichtungen vor Erfüllung 
der vereinbarten Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die für den 
Ersatz erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verpflichten uns, 
derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten Einsatz 
bereitzuhalten. 

12.4 Für vom Käufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige 
Fertigungsvorrichtungen beschränkt sich unsere Haftung auf die Sorgfalt wie 
in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege trägt der Käufer. Unsere 
Aufbewahrungspflicht erlischt - unabhängig von Eigentumsrechten des 
Käufers - spätestens zwei Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder 
dem Werkzeug. 

 

13. Softwarenutzung 

13.1 Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht 
ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer 
Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür 
bestimmten Liefergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf 
mehr als einem System ist untersagt.  

13.2 Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a 
ff. UrG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in 
den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben 
– insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne unsere 
vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern. 

13.3 Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen 
einschließlich der Kopien verbleiben bei uns bzw. dem Softwarelieferanten. 
Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

 

 

14. Ausfuhrverzollung 

14.1 Soweit der Vertragspartner die Ware selbst oder durch von ihm beauftragte 
Unternehmen ausführen lässt, ist er verpflichtet, die im Sinne des Zoll- sowie 
Marktordnungsrechts erforderlichen Dokumente mit der gebotenen Sorgfalt zu 
behandeln und rechtzeitig und vollständig bei der für die Bearbeitung der 
Ausfuhr der Ware zuständigen Stelle abzugeben. Der Vertragspartner haftet 
für das Verhalten der von ihm oder auf seine Anweisung beauftragten 
Unternehmen, insbesondere für Spediteure und Frachtführer. 



 
14.2 Der Vertragspartner ist uns zum Ersatz des Schadens verpflichtet, wenn 

Dokumente nach 16.1 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgegeben 
werden und dies zu Kautionsverlusten und/oder sonstigen Folgeschäden für 
uns führt. 

 
14.3 Der Vertragspartner haftet darüber hinaus für jeden Schaden, der uns daraus 

entsteht, dass zum Export bestimmte Ware das Zollgebiet der Gemeinschaft 
nicht rechtzeitig innerhalb von 60 Tagen nach Annahme der 
Ausfuhranmeldung und im unveränderten Zustand gem. Art. 7 EWG-VO 
899/1999 verlässt und/oder nicht innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist von 
12 Monaten nach Annahme der Ausfuhranmeldung in unverändertem Zustand 
in ein Drittland gem. Art. 15 EWG-VO 800/1999 eingeführt wird. Ebenso haftet 
der Vertragspartner uns für den Schaden, der aus der Wiedereinfuhr der Ware 
auch nach aktiver Veredelung in das Zollgebiet der EWG resultiert. 

 
14.4 Der Vertragspartner haftet uns darüber hinaus für jede Form 

erstattungsschädlichen Handelns im Sinne des Marktordnungsrechtes. Auch 
insoweit haftet der Vertragspartner für jedes Fehlverhalten der von ihm oder 
auf seine Anweisung beauftragten Unternehmen, insbesondere Spediteure 
und Frachtführer. 

 

 

15. Sonstiges 

15.1 Es gilt für alle mit unserem Vertragspartner abgeschlossenen Verträge 
ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

15.2 Diese VL gelten ab Bekanntgabe und ersetzen alle bis dahin gültigen VL. Für 
zuvor unter der Geltung der vorhergehenden VL abgeschlossenen 
Rechtsgeschäfte gelten die vorhergehenden VL weiter. 

15.3 Erfüllungsort für die Lieferung und die Verpflichtungen des Vertragspartners ist 
unser Firmensitz. 

15.4 Gerichtsstand für beide Teile ist, sofern sich der Streit auf ein Rechtsverhältnis 
nach diesen VL bezieht, Kakenstorf, zuständiges Gericht ist, 
streitwertabhängig, entweder das Amtsgericht Tostedt oder das Landgericht 
Stade. 

15.5 Von einer eventuellen Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer der vorstehenden 
Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 


